
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1981/10/1 B12/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1981

Index

41 Innere Angelegenheiten

41/08 Ehrenzeichen, Orden, Uniformen, Abzeichen

Norm

B-VG Art7 Abs1 / Verwaltungsakt

StGG Art12

AbzeichenG 1960 §1

ParteienG 1975 §1 Abs4

VerbotsG §1

VfGG §88

Rechtssatz

Abzeichengesetz 1960; keine Bedenken gegen §§1 und 3; keine denkunmögliche und keine gleichheitswidrige

Gesetzesanwendung; kein Eingriff in das Recht der Versammlungsfreiheit und auf freie Vereinsbildung

Entscheidungstexte

B 12/78

Entscheidungstext VfGH Erkenntnis 01.10.1981 B 12/78

Schlagworte

Abzeichen, VfGH / Kosten
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